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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

GehG 1956 §16;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Allein daraus, daß ein Beamter das Formular, das der detaillierten Angabe von Überstunden dient, p<ichtwidrig

ausgefüllt hat, kann die Ungebührlichkeit der empfangenen Überstundenleistung nicht geschlossen werden. Vielmehr

ist der Sachverhalt unter Einbeziehung aller in Betracht kommenden Beweismittel von Amts wegen zu ermitteln, da ein

solches Formular keine Verschiebung der Beweislast bewirkt.

Schlagworte

Beweiswürdigung Sachverhalt angenommener geklärterSachverhalt Sachverhaltsfeststellung Freie Beweiswürdigung
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